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Vorwort 

Seit der zweiten Auflage des Buches (2014) hat sich das damals frisch etablier-
te Eigenverwaltungsverfahren nach dem ESUG mittlerweile nicht nur eman-
zipiert, sondern durchgesetzt. Viele mittlere und größere Verfahren (wie z. B. 
Condor) wurden erfolgreich mittels Eigenverwaltungsverfahren (hoffentlich 
nachhaltig) saniert. 

Das Tool »Eigenverwaltung« hat aber auch mit dem bisherigen Konzept zu 
Recht Kritik erfahren. Der Gesetzgeber hat diese Kritik aufgegriffen und mit 
Wirkung zum 01.01.2021 die Zugangsvoraussetzungen für ein Eigenverwal-
tungsverfahren erhöht. Gerade im Eigenverwaltungsverfahren kommt auf den 
Gläubigerausschuss eine intensive Arbeit und kommen auf seine Mitglieder 
erhöhte Haftungsrisiken zu, welche aber beherrschbar sind, wenn man sich an 
die Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung hält.  

Weiters sind in den letzten Jahren die Regeln einer ordentlichen insolvenz-
rechtlichen Compliance, gerade auch für Mitglieder des Gläubigerausschusses, 
anscheinend etwas in Vergessenheit geraten. Dieses Buch geht daher in eini-
gen Kapiteln darauf ein. 

Die sogenannte »Dauerbaustelle« der InsO wurde nunmehr durch eine weite-
re, hoffentlich nicht zur Dauerbaustelle mutierende Möglichkeit der Sanierung 
außerhalb eines Insolvenzverfahrens ergänzt, nämlich die Sanierung (»Re-
strukturierung«) nach dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen StaRUG (»Un-
ternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz«). Man kann dem  
StaRUG-Verfahren nur alles Gute wünschen und den etwaig zu bestellenden 
Mitgliedern des neu geschaffenen Gläubigerbeirates, dem sich das vorliegende 
Buch ebenfalls ausführlich widmet, ein Höchstmaß an Engagement und Sach-
kunde wünschen. 

Weiterhin hat der Gesetzgeber ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2021 das 
Vergütungsrecht für den Gläubigerausschuss neu gefasst; somit ist eine adä-
quate Vergütung für die Mitglieder des Gläubigerausschusses möglich. Der 
Bundesgerichtshof (IX ZB 71/18) hat zudem in einer begrüßenswerten Ent-
scheidung im Januar 2021 das GA-Vergütungsrecht in weiten Teilen entschie-
den und somit einer (weiteren) Professionalisierung der GA-Mitgliedschaft 
den Weg geebnet. 

Das Buch wurde um ein Kapitel zum wichtigen Thema Versicherung der 
Ausschusstätigkeit erweitert. 
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Ein wirklicher Einblick respektive eine Einflussnahmemöglichkeit für die 
Gläubiger ergibt sich nur durch die Teilnahme am Gläubigerausschuss bzw. 
Mitarbeit im Gläubigerbeirat. Diese Erkenntnis haben sämtliche Mitautoren 
an diesem Buch aus deren Insolvenz- und Sanierungspraxis u. a. aus Mitglied-
schaften in Ausschüssen gewonnen. 

Wir hoffen, mit diesem Buch einen aktuellen Beitrag für die Mitarbeit in 
Gläubigerausschüssen und den neu installierten Gläubigerbeiräten vorgelegt 
zu haben und würden uns über Ihre Kommentare und Anregungen resp. 
Kritik freuen.  

Sie erreichen uns über den Verlag oder über steinwachs@avalvermittlung.com 

Das Buch hat den Stand vom 31.03.2021. 

Frankfurt a. Main, Tangermünde, Erfstadt, Mannheim/Mutterstadt, im April 
2021 

Torsten Steinwachs Prof. Dr. Heinz Vallender Dr. Friedrich L. Cranshaw 
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A. Der vorläufige Gläubigerausschuss im Eröffnungs-
verfahren nach der Insolvenzordnung, der Gläubi-
gerbeirat nach dem StaRUG1 

I. Vorbemerkung – Notwendigkeit von Gläubigerorganen 

Es entspricht einer überzeugenden Dogmatik, dass in einem »Gesamtschul-
denbereinigungsverfahren«, das eingeleitet werden kann, wenn der Schuldner 
entweder zahlungsunfähig i. S. d. § 17 InsO, »strukturell« zahlungsunfähig 
infolge Überschuldung (§ 19 InsO) ist oder auch nur drohend zahlungsunfä-
hig i. S. d. § 18 InsO und dessen (mindestens) primäres Ziel die Befriedigung 
der Gläubiger ist, diese über ein Gremium mitbestimmen über die Verwertung 
des schuldnerischen Vermögens. Dabei handelt es sich nicht um ein Organ 
der Gläubiger, das bei der Verwaltung des schuldnerischen Vermögens im 
Außenverhältnis in Konkurrenz etwa zu einem Insolvenzverwalter agiert, 
sondern um ein Unterstützungs- bzw. Überwachungsorgan, das einen Insol-
venzverwalter sowie einen Eigenverwalter oder Sachwalter, aber auch einen 
Treuhänder, betrachtet man die Insolvenzordnung, unterstützt und über-
wacht.  

Die §§ 67 ff. InsO finden sich in grundsätzlichen Strukturen bereits in den 
§§ 87 ff. KO a. F. 

ESUG. Im Rahmen des ESUG (1.3.2012) hat man die Erkenntnis gewürdigt, 
dass entscheidende Schritte der Insolvenzabwicklung und wesentliche Wei-
chenstellungen, insbesondere im Rahmen der Unternehmensfortführung, 
bereits vor der Verfahrenseröffnung erfolgen, so dass schon im Antragsver-
fahren die Bestellung eines seinerzeit auch »vor-vorläufig« genannten2 Gläubi-
gerausschusses des Insolvenzeröffnungsverfahrens sachgerecht sein kann.  

GesO. Dieselben Strukturgedanken wohnten in den Fällen der Verfahrenser-
öffnung der Gesamtvollstreckungsordnung inne (s. § 15 Abs. 2, 6 GesO), 
die vom Mai 1991–31.12.1998 für die Bundesländer im »Beitrittsgebiet« nach 
dem Einigungsvertrag galt.  

                                                 
1 Soweit in diesem Beitrag Kommentarwerke der InsO (Auflagen bis 2020) zitiert werden, sind 

mit den dortigen §§ der Insolvenzordnung diejenigen i. d. F. bis zum 31.12.2020 gemeint, 
nicht etwa die durch das SanInsFoG zum 01.01.2021 geänderten oder neuen Vorschriften 
des Gesetzes, soweit nicht gesondert auf neue Vorschriften (»n. F.«) hingewiesen wird. 

2 »Vor-vorläufig« in Abgrenzung zu dem »vorläufigen« vom Gericht ohne vorherige Bestäti-
gung durch die Gläubigerversammlung bestellten Gläubigerausschuss im eröffneten Verfah-
ren nach § 67 Abs. 1 InsO. 

1   

2   

3   

4   
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VglO. Das insolvenzabwendende wenig angewendete und auch wenig erfolg-
reiche Vergleichsverfahren nach der Vergleichsordnung (s. § 1 VglO) sah – 
ebenfalls unter dem Aspekt der Unterstützung und Überwachung des Ver-
gleichsverwalters – einen Gläubigerbeirat als Gremium der Gläubiger vor.  

StaRUG3. Das neue, mit dem Ziel der Insolvenzvermeidung eingeführte Rest-
rukturierungsverfahren nach dem StaRUG4 sieht in § 93 einen Gläubigerbei-
rat vor, wenn die gerichtlich anhängige Restrukturierungssache (s. § 31 Abs. 1, 
3 StaRUG) »gesamtverfahrensartige Züge« aufweise (§ 93 Abs. 1 StaRUG). 

Europäische Rechtsentwicklung zum Sanierungsrecht – aktuell und de 
lege ferenda, RL 2019/1023/EU. Das StaRUG setzt die Richtlinie über 
Restrukturierung und Insolvenz (im Folgenden »RL«)5 der Europäischen Uni-
on im Bereich der insolvenzabwendenden Restrukturierung nach Titel II, 
Art. 4 ff. RL um. Die Erwägungsgründe der Richtlinie (»EW«), die in der im 
Rahmen der unionsrechtlichen Gesetzgebungsverfahren üblichen Weise die 
Motive des Unionsgesetzgebers wiedergeben, nehmen an verschiedenen Stel-
len Bezug auf einen Gläubigerausschuss als Option der Mitgliedstaaten, der 
verschiedene Aufgaben haben kann (s. EW 68 Satz 6, EW 69 Satz 2, EW 88, 
Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren betreffend). Diese Aufgaben 
umfassen Kontrollen von Transaktionen wie Zwischenfinanzierungen bis zur 
Verabschiedung bzw. zur Rechtskraft eines Restrukturierungsplans, Progno-
sen und Kostenschätzungen, aber auch die Auswahl und den Ersatz des Ver-
walters bzw. des Restrukturierungsbeauftragten.6, 7 

Europäische Initiative zur Harmonisierung des Insolvenzrechts. Die 
zitierte Richtlinie 2019/1023/EU ist nicht der letzte Baustein einer Harmoni-
                                                 
3  Zur finalen Umsetzung des SanInsFoG: vgl. Senninger/Heidrich, SanierungsBerater 2021, 2. 
4 Gesetz über den Stabilisierung- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Unterneh-

mensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG) v. 22.12.2020, BGBl. I 2020, 
S. 3256 ff. Das StaRUG ist Art. 1 des SanInsFoG und nach dessen Art. 25 Abs. 1 am 
01.01.2021 im Wesentlichen in Kraft getreten; ausgenommen sind die §§ 84–88 StaRUG über 
das öffentliche Verfahren, die erst am 17.07.2022 in Kraft treten, Art. 25 Abs. 3 Nr. 1  
SanInsFoG; zum neuen Restrukturierungsrahmen für Österreich: Abel/Gensbichler, Der neue 
Restrukturierungsrahmen für Österreich, INDat 2021, 02/S. 30. 

5 Richtlinie (RL) 2019/1023/EU v. 20.06.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über 
Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizi-
enz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz), ABl. EU L 172 
v. 26.06.2019, S. 18 ff., nach Art. 34 umzusetzen bis 17.07.2021. 

6 Zur RL 2019/1023/EU s. Cranshaw, in: Pannen/Riedemann/Smid (Hrsg.), StaRUG, Kom-
mentar Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz, 2021, Anhang, Kommen-
tierung der Richtlinie, Einführung in Thematik und Strukturen der Richtlinie. 

7  Zu Gläubigerausschüssen in der Richtlinie s. den Überblick bei Riedemann, in: Pannen/ 
Riedemann/Smid (Hrsg.), StaRUG, Kommentar Unternehmensstabilisierungs- und -restruk-
turierungsgesetz, 2021, § 93 StaRUG Rn. 15–22. 

5   

6   

7   

8   
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sierung der Sanierungs- und Insolvenzrechtsregelwerke in der Union, eher der 
Beginn einer Harmonisierung. Im Rahmen einer »Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament […] – Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und Un-
ternehmen – neuer Aktionsplan« vom 24.9.20208 hat die EU-Kommission im 
Anhang zu dem Dokument verschiedene Maßnahmen angekündigt, wie sie 
Defiziten bei der Verwirklichung der Kapitalmarktunion abhelfen will und 
einen Zeitplan veröffentlicht. Als »Maßnahme 11« ist vorgesehen »mehr Bere-
chenbarkeit bei den Ergebnissen grenzüberschreitender Investitionen mit Blick auf Insol-
venzverfahren«. Die Ziele beschreibt sie mit dem Zeithorizont 2. Quartal 2022 
wie folgt: 

»A. Damit die Konsequenzen von Insolvenzverfahren berechenbarer werden, wird die 
Kommission bis Mitte 2022 einen legislativen oder nichtlegislativen Vorstoß zur Min-
destharmonisierung oder stärkeren Konvergenz in bestimmten zentralen Bereichen der 
Insolvenz von Nichtbanken unternehmen.« 

Die geplanten Inhalte werden wie folgt umrissen: 

»Gegenstand des Vorstoßes für ein legislatives oder nichtlegislatives Instrument könnten 
eine Definition der Insolvenzverfahrensauslöser, die Forderungsrangfolge (Interessenaus-
gleich zwischen verschiedenen Gläubigerarten, insbesondere auch zwischen gesicher-
ten/ungesicherten Insolvenzgläubigern) und weitere zentrale Punkte wie Anfechtungs-
klagen oder das Aufspüren von Vermögenswerten sein. Dabei werden die Ergebnisse 
einer öffentlichen Konsultation sowie die Empfehlungen einer Expertengruppe und die 
Gespräche mit den Mitgliedstaaten berücksichtigt. Außerdem wird eine Folgenabschät-
zung durchgeführt.« 

Die Harmonisierung des Sanierungs- und Insolvenzrechts dürfte sich also 
danach fortsetzen. Systematisch spricht Vieles für eine Richtlinie parallel zu 
der erwähnten RL 2019/1023/EU. Umso mehr wird das Augenmerk auf die 
Wahrung der Gläubigerautonomie und die Systematik der Gläubigerorgane zu 
legen sein, insbesondere auch auf die Aufrechterhaltung eines effizient struk-
turierten und arbeitsfähigen Gläubigerausschusses, der mit einer im Einzelfall 
hinreichenden Zahl von Mitgliedern hoher Kompetenz besetzt ist, die Ver-
antwortung für die Gesamtheit der Gläubiger übernehmen. 

                                                 
8 Dokument COM(2020) 590 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042 

990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF; Abruf: 10.03.2021. 

9   
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II. Der vorläufige Gläubigerausschuss im System der Organe, 
der Gläubiger im Insolvenzverfahren nach der Insolvenz-
ordnung 

1. Beteiligung der Gläubiger am Verfahren  

Aufgabe des Insolvenzverfahrens ist vor allem die unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Verhältnisse möglichst optimierte Befriedigung der Gläubiger (vgl. 
§ 1 Satz 1 InsO)9 sowie die Restschuldbefreiung natürlicher Personen.10 Dane-
ben steht die Sanierung der Unternehmen, wenn auch nicht als eigentliches 
Ziel, sondern als Methode der Zielerreichung. Das Verfahren wird nach den 
Motiven des Gesetzgebers, vom Inkrafttreten der Insolvenzordnung über 
sämtliche Novellen hindurch, vom Grundsatz der Gläubigerautonomie getra-
gen.11 Dementsprechend muss es Gläubigerorgane geben, die die Interessen 
der Gesamtheit der Gläubiger vertreten. Diese Organe sind die Gläubigerver-
sammlung und der Gläubigerausschuss. Dabei ergibt sich ein Dilemma, das 
sich insbesondere am Beispiel der Unternehmensinsolvenz aufzeigen lässt: 

                                                 
9  In der Praxis und in den Erwägungen de lege ferenda dürfte sich ein gewisser Wandel einstel-

len, nicht zuletzt aufgrund der Überlegungen auf europäischer Ebene, die bisher in der vor-
erwähnten RL 2019/1023/EU und im StaRUG gipfeln. Auf die schon im Jahr 2014 ausge-
sprochene Empfehlung der Europäischen Kommission gem. Art. 288 AEUV »Commission 
Recommendation on a new approach to business failure and insolvency«, Dokument C (2014) 1500 final 
der EU-Kommission vom 12.03.2014, ist schon in der Vorauflage des vorliegenden Bandes 
hingewiesen worden; als Dokument 2014/135/EU verfügbar im ABl. EU L 74 v. 14.03.2014, 
S. 65. So ist in Ziff. 12 der Empfehlung ein »Schutzschirm« für das Schuldnerunternehmen 
vorgesehen. Unter der Überschrift »Stay of individual enforcement actions and suspension of insolvency 
proceedings« (Tz. 10 ff.) heißt es (Auszug): »13. The duration of the stay should strike a fair balance be-
tween the interests of the debtor and of creditors, and in particular secured creditors.« Der Zeitraum beträgt 
dort vier Monate und kann bis auf zwölf Monate erstreckt werden. Wie stets kann man bei 
solchen rechtspolitischen Erwägungen auf Unionsebene ohne Insiderkenntnisse nicht ausei-
nander halten, was nun gesamteuropäische Rechtspolitik sei und was von Protagonisten auf 
nationaler Ebene unionsrechtlich eingebracht wird, weil man annimmt, das Ziel innerstaatlich 
nicht erreichen zu können. Die im Folgenden wiedergegebene Vermutung der Vorauflage hat 
sich im Rahmen der RL 2019/2023/EU bestätigt: »Die Tendenz im Binnenmarkt geht aber 
wohl zur Harmonisierung. Diese Entwicklungen werden auch an dem Gläubigerausschuss 
nicht vorbeigehen. Die Empfehlung setzt die ganz ähnliche Mitteilung der EU-Kommission 
an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss v. 12.12.2012 fort, Dokument COM(2012) 742 final.« Die Tendenz setzt sich fort, 
s. o. zum Dokument COM(2020) 590 final; zur Vereinheitlichung des deutsch-französischen 
Restrukturierungs- und Insolvenzrechts vgl: Gruber, Das StaRUG: Auftakt zu einer deutsch-
französischen Vereinheitlichung?, NZI 2021, 249. 

10  S. dazu die Neufassung der Restschuldbefreiung das Gesetz zur weiteren Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht v. 
22.12.2020, BGBl. I 2020, S. 3328 ff. 

11  S. den Regierungsentwurf der Insolvenzordnung v. 15.04.1992, BT-Drs. 12/2443, S. 79 f. 
»Beteiligtenautonomie bei Entscheidungen über den Ablauf des Verfahrens«. 

11   
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Durch das Insolvenzverfahren wird das Schicksal des Unternehmens, nahezu 
gleichgültig, in welcher Abwicklungsform der Insolvenz es abläuft, kraft eben 
jener Gläubigerautonomie in die Hand der Gläubiger gelegt. In der Literatur 
ist unter anderem zu Recht davon die Rede, die Gläubiger würden im Insol-
venzverfahren das Unternehmen übernehmen bzw. dem Insolvenzverwalter 
seien treuhänderisch die Geschäftsanteile bzw. Aktien zu übertragen.12 Das 
ESUG unterstreicht dieses Konzept durch die Möglichkeit des Eingriffs in die 
Eigentümerrechte (Mitgliedschaftsrechte und Vermögensrechte) der Gesell-
schafter auf dem Wege einer Entscheidung der Gläubigerversammlung im 
Insolvenzplanverfahren, die im ungünstigsten Fall die (betroffenen) Gesell-
schafter aus der Gesellschaft hinausdrängt (vgl. § 225a InsO). Unionsrechtlich 
standen diesem Vorgehen (gewisse) Zweifel als Folge der entsprechenden 
gesellschaftsrechtlichen Richtlinie(n) entgegen,13 die nach der hier vertretenen 
Ansicht (jedenfalls ganz weitgehend) erst durch Art. 32 Restrukturierungs-
richtlinie (2019/1023/EU) behoben wurden. Durch diese etwas komplexe 
Norm wiederum wurde Art. 84 der gesellschaftsrechtlichen Richtlinie 
2017/1132/EU um einen Absatz 4 ergänzt, der die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, Ausnahmen von einer Reihe die Aktiengesellschaften betreffenden Vor-
schriften zu schaffen, die u. a. Beschlussfassungen der Hauptversammlung 
berühren, soweit die Restrukturierung nach der RL 2019/1023/EU dies er-
fordert. Die Aktionäre sollen die Restrukturierung nicht blockieren können, 
womit Vorschriften wie § 2 Abs. 3 StaRUG und § 225a InsO ermöglicht wer-
den, wenn auch Art. 84 Abs. 4 RL 2017/1132/EU n. F. nicht ausdrücklich die 
Insolvenzverfahren inkludiert. Betroffen sind von Art. 84 Abs. 4 RL 
2017/1132/EU, soweit hier von Bedeutung, die dortigen  

                                                 
12  S. dazu z. B. Bitter, Sanierung in der Insolvenz – Der Beitrag von Treue- und Aufopferungs-

pflichten zum Sanierungserfolg, ZGR 2010, 147 ff./198 ff. sowie zu den Beiträgen von Ge-
sellschaftern zum Sanierungserfolg die Anmerkung bei Cranshaw, Instrumente der finanzwirt-
schaftlichen Sanierung, in: Sladek/Heffner/Graf Brockdorff (Hrsg.), Insolvenzrecht 
2010/2011, 2. Aufl., 2010, S. 68 ff./97 f.  

13  Dies war unionsrechtlich unverändert zweifelhaft für die Aktiengesellschaft als Folge europä-
ischen Richtlinienrechts. Maßgeblich waren die Artikel 29 und 33 der aufgehobenen Richtli-
nie 2012/30/EU des Europ. Parlaments und des Rates v. 25.10.2012, ABl. (EU) L 315 v. 
14.11.2012, S. 74 ff., die wiederum den Artikeln 25 und 29 der Vorgängerrichtlinie 
77/91/EWG (»2. Gesellschaftsrechtliche Richtlinie«) aus dem Jahr 1977 entsprachen; s. die Ent-
sprechungstabelle in Anhang III der RL 2012/30/EU, ABl. (EU) L 315 S. 94. Diese Richtli-
nien wurden aufgehoben durch die »Richtlinie (EU) 2017/1132 […] über bestimmte Aspekte 
des Gesellschaftsrechts« v. 14.06.2017, ABl. EU L 169 v. 30.06.2017, S. 46 ff., die hier rele-
vanten Passagen inhaltlich übernommen, s. Art. 166 RL 2017/1132/EU und die Entspre-
chungstabellen im dortigen Anhang IV. Die Judikatur des EuGH betraf gerade Sanierungs-
fälle, beginnend mit dem Urt. v. 30.05.1991 – Rs C 19/90, »Karella und Karellas«, Slg. 1991 I-
2710 ff., st. Rspr., eingehend Cranshaw in: Cranshaw/Paulus/Michel (Hrsg.), Bankenkom-
mentar zum Insolvenzrecht, 3. Aufl., 2016, § 225a InsO, Rn. 24 ff.  
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 Art. 68 (Beschluss der Hauptversammlung über die Kapitalerhöhung),  

 Art. 72 (Erhöhung des gezeichneten Kapitals durch Bareinlagen),  

 Art. 73 (Entscheidung der Hauptversammlung über die Herabsetzung 
des gezeichneten Kapitals),  

 Art. 74 (Herabsetzung des gezeichneten Kapitals im Falle mehrerer Ak-
tiengattungen), 

 Art. 79 (Herabsetzung des gezeichneten Kapitals durch Zwangseinzie-
hung von Aktien), 

 Art. 80 (Herabsetzung des gezeichneten Kapitals durch Einziehung von 
Aktien, die von einer Gesellschaft selbst oder einer für Rechnung der 
Gesellschaft handelnden Person erworben werden) und 

 Art. 81 (Tilgung des gezeichneten Kapitals oder dessen Herabsetzung 
durch Einziehung von Aktien im Falle mehrerer Aktiengattungen).14 

Grundlage dieser weitreichenden Möglichkeiten der Gläubiger ist jedoch die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens; dagegen steht jedoch die wirtschaftliche 
Tatsache, dass wesentliche Entscheidungen über das weitere Procedere 
faktisch vor der Verfahrenseröffnung fallen, so die Frage der Art und Weise 
der Betriebsfortführung (z. B. nur eine Ausproduktion) und die Auswahl des 
Insolvenzverwalters ebenso wie die Frage, ob die Chancen des Unternehmens 
und damit die Befriedigungsaussichten der Gläubiger besser in der Eigenver-
waltung15 oder in der Leitung des Verfahrens durch einen Insolvenzverwalter 
bestehen. Damit ist das Insolvenzeröffnungsverfahren von ganz wesentlicher 
Bedeutung; es beginnt damit, dass das Insolvenzgericht feststellt, der Insol-
venzantrag, ob Eigen- oder Fremdantrag, sei nicht offensichtlich unzulässig, 
so dass in die weitere Zulässigkeits- und die Begründetheitsprüfung eingetre-
ten werden könne. Zu diesem Zeitpunkt gibt es aber noch keine »verfasste 
Gläubigerschaft«, keine Gläubigerversammlung, wie aus den §§ 29, 75 ff. InsO 
hervorgeht. Diesem Dilemma fehlender Einflussnahme in der Eröffnungs-
phase will der Gesetzgeber des ESUG16 abhelfen, indem er die Einsetzung 

                                                 
14 Vgl. im Einzelnen Cranshaw, in: Pannen/Riedemann/Smid (Hrsg.), StaRUG, Kommentar, 

2021, Anhang Kommentierung der RL 2019/1023/EU, Art. 32, Rn. 2–4, 13–36 (zu den zi-
tierten Einzelnormen der RL 2017/1132/EU), 37–43 zur Einbindung der Aktionäre in Re-
strukturierungs- bzw. Insolvenzplan und Rn. 44 ff. zur Judikatur des EuGH bis zu dem Ur-
teil »Dowling« (08.11.2016 – C-41/15), ECLI:EU:C:2016:836, Rn. 57 f. 

15 S. auch die Änderung der Regelungen über die Eigenverwaltung in den §§ 270 ff. n. F. nach 
Maßgabe des Art. 5 Nrn. 37 ff. SanInsFoG v. 22.12.2020, BGBl. I 2020, S. 3256 ff., 3285–
3288. 

16  ESUG, Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen v. 07.12.2011, 
BGBl. I 2011, S. 2582. 
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